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Einleitung

Am 22.12.2000 ist die Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flr Malinahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL),
veroffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 372 S. 1 ff, in
Kraft getreten. Gemal Art. 24 der WRRL mussen die Mitgliedstaaten die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften erlassen, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis spa-
testens ab dem 22.12.2003 nachzukommen. Da nach der Rechtsprechung des Eu-
ropaischen Gerichtshofs (EuGH) Verwaltungsvorschriften, Runderlasse und ahnliche
Regelungsinstrumente, die lediglich die Verwaltung intern binden, regelmafig nicht
zur Umsetzung von EG-Richtlinien herangezogen werden durfen, sind zur Umset-
zung der WRRL formale Gesetze und/oder Rechtsverordnungen zu erlassen. Vor
dem Hintergrund des foderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland, das ins-
besondere im Bereich des Wasserrechts den Bundeslandern wesentliche Kompeten-
zen einrdumt, bedeutet dies den Erlass einer Vielzahl von Regelungen auf verschie-
denen Ebenen. Ein unverzichtbarer Baustein in diesem Regelungssystem ist die

7. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

l. Gang der Gesetzgebung

Den ersten Gesetzentwurf zur 7. Novelle des WHG legte die Bundesregierung am
07.09.2001 vor. Der Bundesrat nahm dazu erstmals am 25.10.2001 Stellung (Bun-
desratsdrucksache 704/01). Dem Bundestag wurde der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung am 07.12.2001 vorgelegt (Bundestagsdrucksache 14/7755, die auch die
Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenaulderung der Bundesregierung dazu
enthalt). Der Bundestag beriet das Gesetz am 13.12.2001 in erster Lesung und
Uberwies es u.a. an den federfUhrenden Umweltausschuss. Dessen Bericht und Be-
schlussempfehlung erfolgte am 20.03.2002 (Bundestagsdrucksache 14/8621). Die
zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag und dessen Annahme
erfolgte am 22.03.2002. Dem Bundesrat wurde der Gesetzentwurf am 05.04.2002

zugewiesen. Dieser hat am 26.04.2002 beschlossen, nicht den Vermittlungsaus-



schuss anzurufen (Bundesratsdrucksache 262/02). Die Anderungen des WHG wur-
den am 18.06.2002 verabschiedet und am 24.06.2002 im Bundesgesetzblatt verkin-
det (BGBI. 2002 |, S. 1914 ff.). Sie sind am 25.06.2002 in Kraft getreten. Die Neufas-
sung des gesamten WHG wurde am 19.08.2002 bekannt gemacht (BGBI. 2002 | vom
23.08.2002, S. 3245 ff.).

Die verhaltnismalig zugige Verabschiedung der Novelle (zum Vergleich: die 6 No-
velle des WHG wurde ca. 2 V2 Jahre lang kontrovers diskutiert, bevor sie im Novem-
ber 1996 in Kraft treten konnte) hat insbesondere drei Grinde. Erstens der enge Zeit-
rahmen, den die WRRL selbst vorgibt. Da bis Ende 2003 auch noch alle 16 Landes-
wassergesetze verabschiedet werden mussen, fur die das WHG den Rahmen vor-
gibt, war ein zlgiges Gesetzgebungsverfahren geboten. Zweitens waren sich auf-
grund dieses Zeitdrucks alle am Verfahren Beteiligten auch einig, die WHG Novelle
mdglichst ,schlank” zu halten, d.h. auf die Umsetzung der Vorgaben der WRRL zu
beschranken. Drittens erfordert der gesamte Umsetzungsprozess, der von der WRRL
ausgelost wird, eine enge Zusammenarbeit von Bund und Landern auf der fachlichen
und politischen Ebene, so dass durch intensive Beratungen in den verschiedensten
Gremien schon vor Befassung der Gesetzgebungsorgane viele problematische

Punkte gelost werden konnten.

1. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Nach Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 GG steht dem Bund fur den Wasserhaushalt das Recht
zu, unter den Voraussetzungen des Artikels 72 GG Rahmenvorschriften fur die Ge-
setzgebung der Lander zu erlassen. In Einzelheiten gehende oder unmittelbar gel-
tende Regelungen sind nach Artikel 75 Abs. 2 GG nur in Ausnahmefallen zulassig.
Die im Gesetz vorgesehenen Regelungen sind durch die Kompetenzvorschriften des

Grundgesetzes abgedeckt.

Nach Artikel 72 Abs. 2, Artikel 75 Abs. 1 Satz 1 GG muss die Wahrnehmung der
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes entweder zur Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirt-

schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich sein.



Der Gesetzentwurf beschrankt sich auf die zur Umsetzung der Richtlinie notwendi-
gen und nach Artikel 75 GG zulassigen Rahmenregelungen des Bundes. Er enthalt
deshalb nur die wesentlichen Eckpunkte, d. h. das Grundkonzept der Wasserrah-
menrichtlinie, das von den Landern naher auszuflllen ist. In erster Linie werden Re-
gelungsauftrage an die Lander erteilt. Die detaillierten organisatorischen und fachli-
chen Anforderungen vor allem in den Anhangen Il und V der Richtlinie sind von den
Landern umzusetzen, so dass beim Landesgesetzgeber eine umfangreiche Rege-

lungsaufgabe mit erheblichem Gestaltungsspielraum verbleibt.

Der integrative Ansatz der WRRL flr die Uber Landes- und Staatsgrenzen hinausrei-
chende Bewirtschaftung aller europaischen Gewasser mit ihren Einzugsgebieten
macht raumbedeutsame Programme und Plane erforderlich, die nicht primar von re-
gionalen oder ortlichen Besonderheiten gepragt sein werden. Nach der Richtlinie
sind nationale MaRnhahmenprogramme und internationale Bewirtschaftungsplane fur
ein Flussgebiet aufzustellen, die in fast allen Fallen Gber die Hoheitsgebiete der ein-
zelnen Bundeslander und das Bundesgebiet hinaus reichen. Diese Programme und
Plane sind national und international zu koordinieren, wobei die fachlichen Vorgaben
der WRRL fir die Bestandsaufnahme in den Gewassern, die Bewertung des Gewas-
serzustands und die Ziel- und Fristbestimmungen einschliel3lich der Ausnahme- und
Verlangerungsmoglichkeiten zugrunde zu legen sind. Bereits aus diesem Grund ist
eine bundesgesetzliche Regelung der wesentlichen Eckpunkte der WRRL, mit denen
die Vorgaben der Richtlinie so weit wie moglich bundeseinheitlich in das deutsche
Recht umgesetzt werden, zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich. Die genannten Regelungen enthalten mate-
riellrechtliche und teilweise auch verfahrensrechtliche Anforderungen zur Verbesse-
rung des Gewasserschutzes und der Gewasserbewirtschaftung. Sie bilden wichtige
Rahmenbedingungen flr wirtschaftliche und infrastrukturelle MalRnahmen und Akti-
vitaten. Die bundeseinheitliche Geltung dieser Regelungen ist damit auch zur
Schaffung eines allgemeinen Handlungsrahmens, der fur Burger und Wirtschaft im
gesamten Bundesgebiet im Wesentlichen der Gleiche sein muss, unerlasslich. Dies
gilt vor allem im Hinblick auf den von der Richtlinie vorgegebenen ganzheitlichen An-
satz der Richtlinie fur die Gewasserbewirtschaftung. Die Neuregelungen im WHG
greifen die der WRRL zugrunde liegende Konzeption nur in den wesentlichen Eck-

punkten auf. Die mit der Novelle erteilten Regelungsauftrage geben den Landern



ausreichend Spielraum fur die Ausfullung des vorgegebenen Rahmens durch landes-
rechtliche Regelungen. Insbesondere die fachlichen Kernstiicke der Richtlinie fir die
Bestandsaufnahme und Bewertung des Gewasserzustands einschlie3lich der erfor-
derlichen Uberwachung und Darstellung bleiben der Umsetzung und Ausgestaltung

durch die Lander tberlassen.

Soweit der Gesetzentwurf in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende Rege-
lungen enthalt, erflllt er in qualitativer und quantitativer Hinsicht die Anforderungen
von nach Artikel 75 Abs. 2 GG gerechtfertigten Ausnahmeféllen. Die Anderungen
bedeuten insgesamt keine grundlegende Umgestaltung des WHG als Rahmenge-
setz, sondern passen es unter Berucksichtigung der bestehenden Struktur an die
Vorgaben des EG-Rechts an. Dies gilt vor allem im Hinblick darauf, dass Uberwie-
gend weitreichende Regelungsauftrage an die Lander zur Umsetzung der zahlrei-
chen Detailvorschriften der WRRL durch Landesrecht erteilt werden. Auf3erdem ist
bei einigen Vorgaben der Richtlinie, denen flir die gebotene koharente flussgebiets-
bezogene Gewasserbewirtschaftung zentrale Bedeutung zukommt, durch in Einzel-
heiten gehende oder unmittelbar geltende Regelungen sicherzustellen, dass bun-
desweit inhaltsgleiches Recht existiert und so eine — wenn auch nur in Nuancen —
voneinander abweichende Ausflillung unbestimmter Rechtsbegriffe (z. B. ,guter”

Gewasserzustand) durch das Landesrecht verhindert wird.

lll. Zielsetzung und wesentliche Inhalte der Wasserrahmenrichtlinie und de-

ren Umsetzung durch die 7. Novelle des WHG

Wie bereits oben ausgefihrt dient die 7. Novelle des WHG von wenigen Ausnahmen
abgesehen praktisch ausschliel3lich der Umsetzung der Vorgaben der WRRL. Bei
der Konzeption der 7. Novelle WHG wurde deshalb besonders darauf geachtet, ei-
nerseits durch weitgehende Orientierung am Wortlaut der Richtlinie eine EG-kon-
forme Umsetzung, andererseits durch Ubernahme der Begriffe und Diktion des deut-
schen Wasserrechts die Vollzugstauglichkeit der neuen Vorschriften zu gewahrleis-

ten.



Die neuen Regelungen des WHG sind ohne Kenntnis der wesentlichen Ziele und
Inhalte der WRRL nicht oder nur sehr schwer zu verstehen. Deshalb sollen hier die
wichtigsten Regelungsinhalte der WRRL kurz vor- und den neuen Vorschriften des

WHG gegenuberstellt werden.

Dabei handelt es sich im wesentlichen um:

1. die Zielbestimmungen der WRRL zum guten Gewasserzustand;

2. die Ausnahmemaglichkeiten;

3. die Gewasserbewirtschaftung in Flussgebietseinheiten und deren landeriubergrei-
fende Koordinierung;

4. die Instrumente ,MaRnahmenprogramm® und ,Bewirtschaftungsplan®;

5. die Information und Anhérung der Offentlichkeit;

6. die Einfuhrung 6konomischer Instrumente.

1. Die Zielbestimmungen der WRRL
Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird nach den vielen sektoralen Gewasser-
schutzrichtlinien der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zum ersten Mal ein ganz-

heitlicher (integrierter) Ansatz verfolgt.

Diese Ganzheitlichkeit kommt in folgenden Aspekten zum Ausdruck:

e Der Anwendungsbereich der WRRL umfasst alle Gewasser der Gemeinschaft,
einschlieBlich Grundwasser und Kustengewasser.

e Die Gewasser sollen flusseinzugsgebietsbezogen bewirtschaftet werden, d. h.
von der Quelle bis zur Mindung mit allen Zuflissen, wobei die grenziberschrei-
tende Dimension in der WRRL betont wird.

e Die Gewasserokologie, vor allem die Gewasserbiologie, ist erstmals fur die Quali-
tat der Oberflachengewasser ausschlaggebend, nicht mehr nur die chemische
und physikalische Beschaffenheit, die aber weiterhin eine Rolle spielt. Hydromor-

phologische Aspekte werden erstmals bertcksichtigt.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten auf gemeinsame, nicht nur nutzungsbe-
zogene, sondern vor allem 6kologisch begrundete Qualitatsziele fur die Gewasser,

die nach einheitlichen Vorgaben zu entwickeln sind. Umweltziel ist nach Art. 4 Abs. 1



WRRL der gute Zustand aller Gewasser, der innerhalb von 15 Jahren nach Inkraft-

treten der Richtlinie erreicht werden muss.

Darunter ist nach Art. 4 Abs. 1 WRRL folgendes zu verstehen:

e Der gute 6kologische und chemische Zustand der Oberflachengewasser, wobei
sich der gute 6kologische Zustand aus biologischen, physikalisch-chemischen
sowie hydromorphologischen Komponenten zusammensetzt. Der gute chemi-
sche Zustand wird durch die noch von der Kommission zu erarbeitenden und
vom Rat zu verabschiedenden europaweit einheitlichen Qualitadtsnormen fir die
Konzentrationen der prioritaren (gefahrlichen) Stoffe’ in Oberflaichenwasser,
Sediment oder Biota definiert (vgl. Art. 2 Nr. 24 i.V.m. Art. 16 Abs. 7 und An-
hang IX WRRL). Fiir eine Ubergangszeit (bis 2013) gelten die in den Tochter-
richtlinien zur Gewasserschutzrichtlinie 76/464/EWG festgelegten Umweltquali-
tatsziele fur 18 Stoffe als Grenzwerte zur Definition des guten chemischen Zu-
stands fur Oberflachengewasser.

e Das gute dkologische Potential und der gute chemische Zustand fur erheblich
veranderte oder kunstliche Oberflachenwasserkorper (z. B. Schifffahrtsstral3en,
Stauhaltungen, Seitenkanale und Stadtdurchgange). Fir diese anthropogen ge-
schaffenen bzw. erheblich veranderten Gewasser werden die Anforderungen an
die zu erreichende Gewasserqualitat hinsichtlich ihrer Biologie und Struktur —
nicht jedoch hinsichtlich des zu erreichenden chemischen Zustands ! — abge-
senkt.

e Der gute mengenmafige und chemische Zustand des Grundwassers. Aullerdem
sind steigende signifikante Trends bei Schadstoffkonzentrationen im Grundwas-
ser umzukehren. Die mengenmafige Nutzung der Grundwasserkorper ist so zu
gestalten, dass die jahrliche mittlere Entnahme nicht die Neubildung Uberschrei-
tet, kein Einstromen von Salzwasser ermdglicht wird und grundwasserabhangige
Oberflachengewasser und Landokosysteme nicht signifikant beeintrachtigt wer-
den. Qualitatsnormen fur den guten chemischen Zustand bestehen zur Zeit nur in
Anlehnung an entsprechende EG-Richtlinien fur Nitrat, Pflanzenschutzmittel und

Biozide.

! Eine erste verbindliche Auswahl von 11 prioritéir gefihrlichen Stoffen, 8 prioritiren Stoffen und 14 sog.
»Kandidaten-Stoffen*, d.h. Stoffen, fiir die noch offen ist, ob sie als ,,prioritir gefahrlich® oder ,,nur* als
»prioritir” eingestuft werden sollen, hat bereits stattgefunden — vgl. Entscheidung 2455/2001/EG vom
20.11.2001, ABL EG Nr. L 331, S. 1 ff. vom 15.12.2001. Darunter befinden sich 16 organische Stoffe, vier
Schwermetalle und 13 Pestizide.



Die 7. Novelle nimmt diese Ziele auf und verankert sie der Struktur des WHG folgend
in den Abschnitten zu Oberflachengewassern (§§ 25a und 25b), zu Kistengewas-
sern (§ 32¢c WHG) und zum Grundwasser (§ 33a WHG). Es werden das Verschlech-
terungsverbot und die Pflicht zur Erreichung des jeweiligen ,guten Zustands® als
malfgebliche Bewirtschaftungsgrundsatze eingefuhrt. Obwohl diese Zielfestlegungen
unmittelbar gelten, sind sie doch so allgemein gehalten, dass die Landesgesetzgeber

sie noch im einzelnen konkretisieren mussen.

In den §§ 28 Abs. 1 S. 1 und 31 Abs. 1 S. 3 WHG sowie den §§ 8 Abs. 1 und 12
Abs. 7 Bundeswasserstrallengesetz (WaStrG), das durch die 7. Novelle des WHG
ebenfalls geandert wird, findet diese neue Ausrichtung ebenfalls Niederschlag. Dort
wird festgelegt, dass sich auch die Unterhaltungs- und Ausbaumafnahmen an Ge-
wassern an den Bewirtschaftungszielen der §§ 25a-25d WHG ausrichten (§§ 28 und
31 WHG) bzw. diese berlcksichtigen (§§ 8 und 12 WaStrG) mussen.

Fir das Grundwasser war es zudem erforderlich, den Begriff in Ubereinstimmung mit
der WRRL in § 1 Abs. 1 Nr. 2 WHG zu definieren. Au3erdem wurde in die Grundsatz-
vorschrift des § 1a WHG auch der Schutz der von den Gewassern direkt abhangen-
den Landokosystemen und Feuchtgebieten einbezogen, wie er in Artikel 1 und Acrti-
kel 4 Abs. 1 Buchstabe ¢ WRRL als Ziel formuliert ist, sowie die Vorschrift um Nach-

haltigkeits- und Klimaschutzaspekte angereichert.

Erganzend wird in den §§ 25a Abs. 2, 32c und 33a Abs. 2 WHG jeweils festgelegt,
dass die Anforderungen an die

e Beschreibung,

e Festlegung und Einstufung,

e Darstellung in Karten und

e Uberwachung.

des Zustands der jeweiligen Gewasser durch Landesrecht bestimmt werden.

Hierdurch werden Regelungsauftrage an die Lander zur Umsetzung der detaillierten
Anforderungen in den Anhangen Il und V WRRL (Bestandsaufnahme, Bewertung
des Zustands der Gewasser) erteilt, weil der Bund flr die notwendigen ins Einzelne

gehenden oder unmittelbar geltenden Regelungen keine Gesetzgebungszustandig-



keit hat. Das bedeutet, dass die wesentlichen Umsetzungs- und Vollzugsaufgaben

den Landern obliegen.

2. Die Ausnahmetatbestinde der WRRL

Von der generellen Verpflichtung, den guten Gewasserzustand bis zum Jahr 2015 zu

erreichen sieht die Wasserrahmenrichtlinie zahlreiche Ausnahmen vor:

a) Einstufung bestimmter Oberflachengewasser als kunstlich oder erheblich veran-
dert (Art. 4 Abs. 3 WRRL);

b) Fristverlangerung um bis zu 12 Jahre (Art. 4 Abs. 4 WRRL);

c) Festlegung weniger strenger Umweltziele flr bestimmte Wasserkorper (Art. 4
Abs. 5 WRRL);

d) Nichtberlcksichtigung voribergehender Verschlechterungen (Art. 4 Abs. 6
WRRL);

e) Nichtberlcksichtigung von Verschlechterungen, die durch Veranderungen der
physischen Eigenschaften von Oberflachenwasserkorpern oder des Grundwas-
serstandes herbeigefuhrt werden, wenn diese eine nachhaltige Entwicklung ge-
wahrleisten (Art. 4 Abs. 7 WRRL).

Alle diese Ausnahmetatbestande sind an zahlreiche mehr oder weniger konkrete Be-
dingungen (z.B. entgegenstehende uberwiegende offentliche Interessen oder Ver-
haltnismaRigkeitserwagungen) geknupft, deren Einschlagigkeit im einzelnen (im Be-
wirtschaftungsplan) dargelegt werden muss, wenn ein Mitgliedstaat sich darauf be-
rufen will. Dartber hinaus sind in Art. 4 Abs. 8 und 9 WRRL gewisse 6kologische
Mindestanforderungen definiert, die fur alle Ausnahmebestimmungen einzuhalten

sind.

Die 7. Novelle Gbernimmt diese Ausnahmetatbestande wie folgt:

a) Die Kriterien fur die Ausweisung und Behandlung von kunstlichen und erheblich
veranderten Gewassern werden in § 25b WHG aufgestellt.

b) Die Mdglichkeit der Fristverlangerung wird durch die §§ 25c Abs. 2 und 3 (fur
oberirdische Gewasser), 32c (fur Kustengewasser) und 33a Abs. 4 S. 3 WHG (flr

Grundwasser) geregelt.



c) Die Festlegung weniger strenger Umweltziele wird durch die §§ 25d Abs. 1 (fur
oberirdische Gewasser), 32c (fur Kistengewasser) und 33a Abs. 4 WHG (fur
Grundwasser) ermoglicht.

d) Vorubergehende Verschlechterungen werden von den §§ 25d Abs. 2 (fur oberirdi-
sche Gewasser), 32 c (fur Kustengewasser) und 33a Abs. 4 WHG (fur Grundwas-
ser) erfasst.

e) Verschlechterungen zur Gewahrleistung einer nachhaltigen Entwicklung werden
durch die §§ 25d Abs. 3 (fur oberirdische Gewasser), 32c (fur Kistengewasser)

und 33a Abs. 4 WHG (fur Grundwasser) als Ausnahmen anerkannt.

Erst nach Durchfuhrung der Bestandsaufnahmen (bis Ende 2004) und Einrichtung
der Uberwachungsprogramme (bis Ende 2006) wird eine erste seriése Abschatzung
dariber mdglich sein, in welchem Umfang beim Aufstellen der Bewirtschaftungsplane

auf diese Ausnahmen zurickgegriffen werden muss.

3. Die landerubergreifende Gewasserbewirtschaftung in Flusseinzugsge-
bieten
Gemal Art. 3 Abs. 1 WRRL bestimmen die Mitgliedstaaten die einzelnen Einzugsge-
biete innerhalb ihres Hoheitsgebietes und ordnen sie jeweils einer Flussgebietsein-
heit zu. Einzugsgebiete, die auf dem Hoheitsgebiet von mehr als einem Mitgliedstaat
liegen, sollen einer internationalen Flussgebietseinheit zugeordnet werden (vgl. Art. 3
Abs. 3 WRRL). Die Mitgliedstaaten sorgen daflr, dass die aus den Richtlinienanfor-
derungen resultierenden MalRnahmen mit den betroffenen anderen Mitgliedstaaten
sowie mit Drittstaaten koordiniert werden. Dazu konnen sie bestehende internatio-
nale Ubereinkommen (zu grenziiberschreitenden Gewéassern) nutzen (vgl. Art. 3
Abs. 4 und 5 WRRL).

Die 7. Novelle tragt diesen Anforderungen wie folgt Rechnung:

e Mit der Definition der Begriffe ,Einzugsgebiet, Teileinzugsgebiet und
Flussgebietseinheit® in § 1 Abs. 4 Nrn. 1-3 WHG werden neue, fur das deutsche
Wasserrecht bisher nicht relevante Definitionen eingefuhrt.

e Die Verpflichtung zur Bewirtschaftung der Gewasser nach Flussgebietseinheiten
wird in § 1b Abs. 1 WHG statuiert. Dort werden auch die zehn Flussgebietsein-

heiten, an denen Deutschland beteiligt ist, namentlich aufgezahlt und in Anhang 1
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zum WHG in Kartenform dargestellt. Dabei handelt es sich um die Flussgebiets-
einheiten Donau, Rhein, Maas, Ems, Weser, Elbe, Eider, Oder, Schlei/Trave und
Warnow/Peene.

e Die Pflicht der Lander zur Koordination der Gewasserbewirtschaftung auf
nationaler und zur Mitwirkung an der Koordination auf internationaler Ebene wird
in § 1b Abs. 2 WHG festgelegt.

e Die Kriterien flr die Zuordnung der Kistengewasser und der Grundwasserkorper
zu den jeweiligen Flussgebietseinheiten durch die zustandigen Landesbehorden
regelt § 1b Abs. 3 WHG.

4. MaBRnahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane

Um die Gewasserqualitat zu erfassen, zu bewerten und Mallnahmen zu ihrer Erhal-
tung oder Verbesserung zu ergreifen, sieht die WRRL die Erstellung national und
international koordinierter Malinahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane vor.
Dies sind die beiden zentralen Instrumente, mit denen die Erreichung der Ziele der
WRRL sichergestellt werden soll. Da mit dem MaRnahmenprogramm und dem Be-
wirtschaftungsplan, wie in Artikel 11 und 13 WRRL vorgesehen, umfassende Pla-
nungsinstrumentarien zur Verfugung stehen, werden die bestehenden Planungsin-
strumente nach § 18a Abs. 3 WHG (Abwasserbeseitigungsplane), § 27 WHG (Rein-
halteordnungen) sowie § 36 WHG (wasserwirtschaftliche Rahmenplane) und § 36b
WHG (Bewirtschaftungsplane) durch die 7. Novelle des WHG aufgehoben. Von die-
sen Instrumenten haben die Lander in der Vergangenheit nur sehr begrenzt
Gebrauch gemacht. Stattdessen werden das Malinahmenprogramm und der Bewirt-

schaftungsplan im Sinne des europaischen Rechts neu in das WHG eingefihrt.

a) MafRnahmenprogramme

Die Mallnahmenprogramme mussen gemaf Art. 11 Abs. 2 WRRL bestimmte (in

Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Anhang VI Teil A WRRL definierte) ,grundlegende” und gegebe-
nenfalls (in Art. 11 Abs. 4 i.V.m. Anhang VI Teil B WRRL beschriebene) ,ergan-
zende“ Malinahmen enthalten. Sie mussen bis Ende 2009 aufgestellt werden (Art. 11
Abs. 7 WRRL).

11



Fir die im folgenden aufgefuhrten ,grundlegenden” MalRnahmen enthielt schon das

geltende deutsche Wasserrecht vor der 7. Novelle des WHG die notwendigen

Rechtsgrundlagen, auf die hier in Klammern Bezug genommen wird:

Pflicht zur Genehmigung oder Registrierung von Schadstoffeinleitungen verbun-
den mit Emissionsbegrenzungen gem. Art. 11 Abs. 3 lit. g WRRL (bereits enthal-
tenin §§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 4, 7 und 7a WHG i.V.m. der Abwasserverordnung);
Pflicht zur Genehmigung von Aufstauungen gem. Art. 11 Abs. 3 lit. e WRRL (be-
reits enthalten in §§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 2, 3 Abs. 3, 31 WHG);

Pflicht zur Genehmigung von Wasserentnahmen gem. Art. 11 Abs. 3 lit. e WRRL
(bereits enthalten in §§ 2, 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 6 WHG);

Genehmigung von kinstlichen Anreicherungen oder Auffillungen von Grundwas-
serkorpern gem. Art 11 Abs. 3 lit. f WRRL (bereits enthalten in §§ 2, 3 Abs. 1

Nr. 5 WHG);

Verbot der Direkteinleitung von Schadstoffen in das Grundwasser gem. Art. 11
Abs. 3 lit. ] WRRL (bereits enthalten in § 6a WHG i.V.m. der Grundwasserverord-
nung, § 34 Abs. 1 WHG);

Storfallvorsorge gem. Art. 11 Abs. 3 lit. | WRRL (bereits enthalten in den §§ 19g ff
WHG);

Einhaltung der geltenden EG-Wasserschutzvorschriften gem. Art. 11 Abs. 3 lit. a
i.V.m. Anhang VI WRRL (z.B. TrinkwasserRL, BadegewasserRL, NitratRL, kom-
munales Abwasser RL, IVU-RL, UVP-RL, Seveso-II-RL) (bereits umgesetzt durch

diverse deutsche Umweltschutzgesetze und -verordnungen).

Die ,erganzenden” Mallnahmen kénnen sich die Mitgliedstaaten aus dem in An-

hang VI Teil B WRRL aufgefuhrten, nicht abschlieBenden Ma3nahmenkatalog aus-

suchen. Dieser enthalt u.a. Rechtsinstrumente, administrative Instrumente, wirt-

schaftliche Instrumente, Aushandlung von Umweltibereinkommen, Verhaltenskodi-

zes fur die gute Praxis, technologische MalRnahmen, Forschungs-, Entwicklungs- und

Demonstrationsvorhaben und Fortbildungsmalinahmen. Die Wahl der jeweils geeig-

neten MalRnahme zur Zielerreichung wird somit zunachst in das Ermessen der Mit-

gliedstaaten gestellt. Letztendlich muss allerdings der Mitgliedstaat friiher oder spater

Rechenschaft darliber ablegen, ob die gewahlte MalRnahme auch zu dem ge-

wunschten Ergebnis gefuhrt hat.
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Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Mallnahmenprogramms mit den ,grundle-
genden® und ,erganzenden® MalRnahmen wird durch die 7. Novelle des WHG in dem
neuen § 36 WHG statuiert. Das WHG schreibt die Fristen, innerhalb derer das Mal}-
nahmenprogramm aufzustellen, durchzufihren, zu Uberprifen und zu aktualisieren
ist, nicht selber vor, sondern verpflichtet den Landesgesetzgeber dazu (vgl. § 36
Abs. 7 WHG).

b) Bewirtschaftungsplane

Nach Art. 13 WRRL muss fir nationale und internationale Flussgebietseinheiten ein
einziger Bewirtschaftungsplan aufgestellt werden. Die Aufstellung einzelner nationa-
ler Bewirtschaftungsplane kommt nur in Betracht, wenn die Koordination mit den an-
deren Anliegern nicht erfolgreich sein sollte. Zur Aufstellung eines Bewirtschaftungs-
plans ist eine vielfaltige Arbeit von der Datensammlung Uber die Bewertung, die
Festlegung von Zielen und schlief3lich die Durchfiihrung von MaRnahmen erforder-
lich. Die Bewirtschaftungsplane sind bis Ende 2009 fertig zu stellen (Art. 13 Abs. 6
WRRL). Die Inhalte des Bewirtschaftungsplan bestimmen sich gem. Art. 13 Abs. 4
WRRL nach Anhang VII WRRL.

Die 7. Novelle des WHG hat diese Inhalte in einen neuen § 36b WHG eingestellt. Die
dort nunmehr neu geregelten Bewirtschaftungsplane gem. WRRL sind nicht zu ver-
wechseln mit den bisher in § 36b WHG geregelten Bewirtschaftungsplanen, die sich

im wasserrechtlichen Vollzug nicht bewahrt hatten und deshalb abgelost werden.

§ 36b Abs. 2 WHG enthalt die Inhalte des Bewirtschaftungsplans:

e eine Beschreibung der Merkmale der Gewasser in der Flussgebietseinheit;

e die Zusammenfassung der signifikanten Auswirkungen und Einwirkungen auf den
Zustand der Gewasser;

e die von den Gewassern direkt abhangenden Schutzgebiete;

e die Uberwachungsnetze und die Uberwachungsergebnisse;

e die Bewirtschaftungsziele und ggf. die Ausnahmen davon bzw. die Grinde fur
sog. vorubergehende Verschlechterungen;

e die Zusammenfassung einer wirtschaftlichen Analyse des Wassergebrauchs;

e die Zusammenfassung der Mallnahmenprogramme;
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die Zusammenfassung der MaRnahmen zur Information und Anhorung der
Offentlichkeit sowie deren Ergebnisse und die darauf zuriickgehenden Anderun-
gen;

die zustandigen Behorden;

die Anlaufstellen und das Verfahren fir den Zugang zu Hintergrunddokumenten
und Hintergrundinformationen;

die Einstufung oberirdischer Gewasser als kunstlich oder erheblich verandert so-
wie

die gewahrten Fristverlangerungen und die Grinde hierfur.

Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsatze und sonstigen Erfor-

dernisse der Raumordnung sind zu berucksichtigen.

Das WHG schreibt die Fristen, innerhalb derer ein Bewirtschaftungsplan zu verof-

fentlichen, zu Uberprifen und zu aktualisieren ist, nicht selber vor, sondern verpflich-
tet den Landesgesetzgeber dazu (vgl. § 36b Abs. 5 WHG).

5.

Information und Anhorung der Offentlichkeit

Der Einbeziehung der Offentlichkeit in Umweltschutzfragen kommt innerhalb des EG-

Umweltrechts eine zunehmende Bedeutung zu. Die aktive Beteiligung der Bevolke-

rung in Planungs- und Verwaltungsverfahren soll die Bertcksichtigung aller relevan-

ter Aspekte sicherstellen und insbesondere die Akzeptanz von und das Vertrauen in
Verwaltungsentscheidungen erhdéhen. So fordert auch Art. 14 Abs. 1 WRRL die Mit-

gliedstaaten auf, die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen, insbesondere an

der Aufstellung, Uberpriifung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane, zu for-

dern.

Dazu soll folgendes zwecks Stellungnahme rechtzeitig veroffentlicht und zuganglich

gemacht werden:

die Zeitplane und Arbeitsprogramme fir die Aufstellung der Plane (Vorlauf: drei
Jahre — also spatestens bis Ende 2006);

ein Uberblick (iber die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (Vorlauf: zwei
Jahre);

ein Entwurf des jeweiligen Bewirtschaftungsplans (Vorlauf: ein Jahr - also spates-
tens bis Ende 2008).
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Auf Antrag wird auch Zugang zu Hintergrunddokumenten und —informationen ge-
wahrt. Fur die schriftliche Stellungnahmen aus der Offentlichkeit zu den oben aufge-
fuhrten drei Stufen raumen die Mitgliedstaaten jeweils eine Frist von mindestens
sechs Monaten ein (Art. 14 Abs. 2 WRRL).

Die 7. Novelle des WHG legt in § 36b Abs. 5 S. 2 fest, dass die Information und An-
hoérung der Offentlichkeit durch Landesrecht nach den MaRgaben des Art 14 WRRL
zu regeln ist. Dazu werden keine weiteren Konkretisierungen vorgenommen, um dem
Landesgesetzgeber den verfassungsrechtlich notwendigen Spielraum bei der Aus-

gestaltung zu lassen.

AbschlieRend ist darauf hinzuweisen, dass die WRRL kein stark formalisiertes Ver-
fahren (wie z.B. die Offentlichkeitsbeteiligung bei der Planfeststellung nach Verwal-
tungsverfahrensgesetz) fordert, sondern die Ausgestaltung der Information und An-

hérung der Offentlichkeit den Mitgliedstaaten Uberlasst.

6. EinfuUhrung 6konomischer Instrumente

Die WRRL enthalt in Artikel 9 die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, unter Zugrunde-

legung des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Was-

serdienstleistungen einschlieRlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten zu be-

rucksichtigen.

Insbesondere sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum Jahr 2010 daflr zu sor-

gen, dass die Wassergebuhren

e einen angemessenen Anreiz zur effizienten Nutzung darstellen und

e einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistun-
gen leisten.

Dies hat nach der WRRL auf Grundlage einer wirtschaftlichen Analyse gemal An-

hang Ill der WRRL zu erfolgen. Da die Lander sowohl fur die Durchfihrung dieser

Analyse (deren Zusammenfassung Bestandteil der Bewirtschaftungsplane gem.

§ 36b WHG ist) als auch fur die Prafung und Einfuhrung geeigneter Instrumente eine

ausreichend bemessene Vorlaufzeit bendtigen, insbesondere im Hinblick auf die

moglicherweise hieraus resultierende Belastung der privaten Haushalte, der Industrie

und der Landwirtschaft, war es zwingend erforderlich, den Auftrag aus Artikel 9 der

WRRL schon fruhzeitig in das WHG (§ 42 Abs. 2 WHG) zu ubernehmen. Als 6kono-
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mische Instrumente zur Internalisierung externer Umweltkosten kommen in erster
Linie ,Lenkungsabgaben®, wie z.B. die Abwasserabgabe und die Wasserentnahme-

entgelte in Betracht.

IV. Sonstige Anderungen

1. Informationsbeschaffung und -ubermittlung

In § 37a WHG wird ein allgemeiner Regelungsauftrag an die Lander zum Bereich
Beschaffung und Weitergabe von Informationen — auch von Daten Dritter — in das
WHG aufgenommen, um insbesondere Vorgaben der WRRL z. B. im Hinblick auf

signifikante Gewasserbelastungen oder bestimmte Stoffeintrage erfillen zu konnen.

2. Vorrang der ortsnahen Wasserversorgung

Nicht zur Umsetzung der WRRL, sondern vor dem Hintergrund der Diskussion um
die Liberalisierung der Wasserversorgung ist die Einflgung des neuen § 1a Abs. 3
WHG zu verstehen. Dieser gibt dem Landesgesetzgeber den Auftrag zu bestimmen,
dass der Wasserbedarf der 6ffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen
Wasservorkommen zu decken ist, soweit Uberwiegende Griinde des Allgemeinheit
nicht entgegen stehen. Dieser Absatz wurde erst im Zuge der parlamentarischen Be-
ratungen in die Novelle aufgenommen. Damit will man Entwicklungen zu einer Aus-
weitung der Uberregionalen Wasserversorgung entgegenwirken. Die regionale Ge-
winnung und Verteilung von Trinkwasser stellt eine wesentliche Saule einer nachhal-
tigen Wasserwirtschaft in Deutschland dar; sie unterstutzt den Schutz regionaler
Ressourcen, gibt den Burgerinnen und Blrgern die Moglichkeit, die Herkunft des
Trinkwassers zu erfahren und zum Schutz der Ressourcen beizutragen und vermin-

dert in der Regel den Einsatz von Energie und anderen Ressourcen.

3. Verbindungsleitungen (§§ 19a und 19g WHG)

Verbindungsleitungen dienen der Verbindung von Anlagen, die einem engen, be-
trieblich bedingten Zusammenhang stehen und die durch 6ffentliche Verkehrswege
nur kurzraumig getrennt sind. Die fachlich unstrittige Forderung, diese Leitungen aus
dem Anwendungsbereich des § 19a WHG herauszunehmen und in den Anwen-

dungsbereich des § 19g WHG zu Uberfuhren, wird nunmehr durch die 7. Novelle des
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WHG erfullt. Damit sollen bestehende Unklarheiten beim Vollzug der Vorschriften in
der Praxis beseitigt werden. Zudem ist diese Klarstellung im Zusammenhang mit der

Rohrfernleitungsverordnung? erforderlich.

V. Weitere erforderliche Schritte zur Umsetzung der WRRL

Die Novellierung des WHG stellt nur einen ersten, wenn auch wichtigen Schritt auf
dem Weg zur vollstandigen Implementierung der WRRL dar. Weitere Umsetzungs-
maflnahmen sind in den kommenden Jahren erforderlich, um den mit der WRRL ein-

geleiteten Paradigmenwechsel im Wasserrecht rechtlich und praktisch zu vollziehen.

1. Novellierung der Landeswassergesetze

Angesichts der komplexen Regelungsmaterie und der vielen offenen Fachfragen ist
die Umsetzungsfrist der WRRL von drei Jahren (bis zum 20.12.2003) relativ knapp
bemessen. Deshalb bereiten die Bundeslander parallel zu den Beratungen zur

7. Novelle des WHG bereits die Novellierung ihrer Landeswassergesetze vor. Auch
dies geschieht in enger Abstimmung untereinander und mit dem Bund. Um ein
Hochstmal an Einheitlichkeit bei der Umsetzung der WRRL zu erzielen, wird von
Gremien der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ein Musterentwurf fur Vor-
schriften zur Implementierung des WRRL in die Landeswassergesetze erarbeitet. Da
das WHG — wie oben gezeigt — lediglich Eckpunkte setzt, im Gbrigen aber den
Landern diverse Regelungsauftrage erteilt, liegt die konkrete Ausgestaltung bei

letzteren.

In den Landeswassergesetzen sind Vorschriften bzw. Verordnungsermachtigungen

vorzusehen fur die

o Zuordnung einzelner Gewasser zu Flussgebietseinheiten,

o Konkretisierung der Ziele und Anforderungen,

J Festlegung der Fristen zur Zielereichung inklusive Verlangerungsmaoglichkei-
ten,

. Bestandsaufnahme, Darstellung und Bewertung des Gewasserzustands,

o Gewasserluberwachung (Monitoring),

? Verordnung iiber Rohrfernleitungen vom 27.09.2002, BGBI. I 2002, S. 3809 ff.
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. Uberwachung der MalRnahmen,
o Information und Anhérung der Offentlichkeit bei der Erstellung der
Bewirtschaftungsplane und

o fur die Benennung der zustandigen Behorden.

Die Grundlagen der Koordinierung der Bewirtschaftung in den Flussgebietseinheiten
bereitet zur Zeit ein ad-hoc Arbeitskreis der LAWA vor. Generell wird eine Koordinie-

rung der Arbeiten durch Verwaltungsabkommen der Lander untereinander fur ausrei

chend, aber auch notwendig angesehen.

2. Die Landerverordnungen zur Implementierung der fachlichen Details

Da die WRRL insbesondere in ihren Anhangen Il und V eine Vielzahl fachlicher De-
tails zur Gewasserbeschreibung (Gewassertypen, Referenzbedingungen, Ermittlung
und Beurteilung von Belastungen) und zu den Anforderungen an die Gewasser
(Festlegung, Einstufung Uberwachung und Darstellung des Gewasserzustands) ent-
halt, die einen Gesetzestext Uberfrachten wurden, sollen diese Vorgaben in Verord-
nungsform in deutsches Recht umgesetzt werden. Sicherlich wére schon der Uber-
sichtlichkeit und Einheitlichkeit wegen wunschenswert gewesen, eine Bundesverord-
nung zu erlassen. Wie sich jedoch schon am Beispiel der Umsetzung der EG-Ge-
wasserschutzrichtlinie 76/464/EWG gezeigt hatte, stehen diesem Vorgehen verfas-
sungsrechtliche Bedenken entgegen. Die Anhange Il und V der WRRL sollen des-
halb in 16 Landerverordnungen auf der Grundlage einer von Bund und Landern ge-
meinsam ausgearbeiteten Musterverordnung umgesetzt werden. Diese enthalt neben
einem Paragraphenteil mehrere ausfuhrliche Anhange. Zur Vollzugstauglichkeit

werden die Anforderungen der WRRL an einigen Stellen weiter konkretisiert.

3. Sonstige MaBnahmen zur Umsetzung der WRRL

Neben der rechtlichen Umsetzung der WRRL darf nicht Ubersehen werden, dass
viele fachliche Vorgaben so angelegt sind, dass sie der weiteren wissenschaftlichen
Erforschung und Begleitung bedirfen. Es handelt sich somit bei dieser Richtlinie
nicht um ein fertiges Werk, sondern — wie schon der Namen besagt - um einen aus-
gestaltungsbedurftigen Rahmen. Von wesentlicher Bedeutung ist, die auf den ver-
schiedenen Ebenen gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufas-

sen und fiir Vollzug und Offentlichkeit bekannt zu machen. Zu diesem Zweck hat die
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LAWA z. B. eine ,Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-WRRL* erstellt. Darin stellt sie
die rechtlichen Grundlagen, Hinweise fir die Erstellung eines Bewirtschaftungsplans
und weitere themenbezogene Arbeitspapiere dar. Mit dem Internetangebot Wasser-
BLIcK (Bund-Lander-Informations- und Kommunikationsplattform zur EG-WRRL,
www.wasserblick.net) wird ein Informationsaustausch zwischen Behdrden, aber auch

fur interessierte Burger und NGOs eroéffnet.

VL. Relevante Links
Weitere Informationen und Hintergrunddokumente zur 7. Novelle des WHG und zur
EG-WRRL sind zu finden unter :

www.umweltbundesamt.de/wasser

www.bmu.de
www.lawa.de

www.wasserblick.net

19


http://www.umweltbundesamt.de/wasser
http://www.bmu.de/
http://www.lawa.de/
http://www.wasserblick.net/

	INHALTSVERZEICHNIS
	Einleitung2
	I.Gang der Gesetzgebung2
	V.Weitere erforderliche Schritte zur Umsetzung der WRRL17
	1.Novellierung der Landeswassergesetze17
	2.Die Länderverordnungen zur Implementierung der�
	3.Sonstige Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL18
	VI.Relevante Links19
	I.Gang der Gesetzgebung
	V.Weitere erforderliche Schritte zur Umsetzung der WRRL
	1.Novellierung der Landeswassergesetze
	2.Die Länderverordnungen zur Implementierung der�
	3.Sonstige Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL
	VI.Relevante Links

